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AfD-Fraktion erstattet Strafanzeige gegen Nancy Faeser in der Schönbohm-Affäre

Die AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Hess
und Stephan Brandner haben persönlich und im
Namen der AfD-Bundestagsfraktion
Strafanzeige gegen Bundesinnenministerin
Nancy Faeser wegen des Verdachts der
Verfolgung Unschuldiger und der Anstiftung
zum Geheimnisverrat sowie aller weiteren in
Betracht kommenden Strafdelikte erstattet.
Hintergrund ist die Affäre um die Abberufung
des vormaligen Präsidenten des Bundesamtes
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI),
Arne Schönbohm. Der parlamentarische
Geschäftsführer und Justiziar der AfD-
Bundestagsfraktion, Stephan Brandner, teilt
hierzu mit:
„Ein derartiger politisch motivierter
Rechtsbruch muss politische aber auch
strafrechtliche Konsequenzen haben. Eine
Innenministerin Faeser, die den
Inlandsgeheimdienst gegen die Opposition und
unbescholtene Beamte instrumentalisiert, das
Parlament brüskiert und sich nun schamlos aus
der Verantwortung zu stehlen versucht, ist völlig
untragbar geworden – und selbst ein Fall für die
Strafverfolgungsbehörden. Kanzler Scholz muss
sie umgehend entlassen.“
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Anschlag auf die Bahn: Weiterer Beweis für Gefahr des Linksextremismus

DAn drei Stromtrassen der Deutschen Bahn
brannte es im Hamburger Stadtgebiet. Auf der
linksextremen Website „indymedia“ tauchte ein
Bekennerschreiben auf, das den Anschlag mit
dem ,Kampf gegen den Kapitalismus‘ begründet.
Der stellvertretende Bundessprecher der
Alternative für Deutschland, Stephan Brandner,
verortet das politische Problem:
„Wenn es sich bewahrheitet, dass Linksextreme
hinter dem Anschlag stecken, zeigt sich einmal
mehr, dass wir den Extremismus von linker
Seite, der unsere Infrastruktur und
Menschenleben immer wieder gefährdet,
endlich robust bekämpfen müssen. Der
Linksextremismus kann in Deutschland politisch
gewollt ungehindert agieren. Das muss sofort
geändert werden. Wir müssen endlich wehrhaft
gegen diese Übeltäter vorgehen! Extremismus
jeglicher Couleur hart bekämpfen muss die
Devise sein.“

Fakten statt Vermutungen – der AfD-Einzelfallticker klärt auf

Die Süddeutsche Zeitung stellt heute auf Seite 8 fest und fragt
„Beinahe täglich gibt es Meldungen über Messerangriffe in
Deutschland. Je nach Skandalisierungsbedürfnis und politischer
Ausrichtung ist dann vom sogenannten ‚Messermann‘ oder sogar
‚Messermigranten‘ die Rede. Aber wie steht es wirklich um
Messerangriffe in Deutschland? Hat die Gewalt zugenommen? Und
wer greift da eigentlich zur Waffe?“ Zu einem klaren Ergebnis kommt
die Autorin in dem Artikel nicht.
Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative
für Deutschland, dazu:
„Wer genauer wissen will, wann, wo und durch wen es in Deutschland
zu Messerattacken kommt, der erhält mit dem Einzelfallticker der AfD
(https://www.afd.de/einzelfallticker/) einen objektiven, nicht
geschönten Überblick und dieser zeigt, dass die Gewalt in Deutschland
stetig zunimmt. Wir legen hier offen, was die Medien, wie auch in
diesem SZ-Artikel, verschleiern. Die Bürger wollen wissen, woher der
Täter kommt und aus welchem sozialen Umfeld er stammt. Denn wer
die Profile der Täter kennt, der sieht, dass mit der ungesteuerten
Migration von Millionen Menschen aus oftmals archaisch
strukturierten Gesellschaften oder aus Krisen- und Kriegsgebieten
eben auch Menschen zu uns kommen, für die Gewalt zum alltäglichen
Leben gehört. Mit dem Einzelfallticker zeigen wir, dass es eben doch
eine Zunahme von Messerattacken, Vergewaltigungen und anderer
schwerer Straftaten von Migranten in Deutschland gibt.“

Pressemitteilungen

https://www.afd.de/einzelfallticker/
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Ermittlungsbehörden stärken – Kein Datenschutz für Kriminelle

Das Bundesverfassungsgericht hat heute Verfassungsbeschwerden zu
strafrechtlichen Urteilen nach der Auswertung von Daten, die französische
Ermittler auf Mobiltelefonen des Anbieters Encrochat gefunden haben,
nicht zur Entscheidung angenommen. Das höchste deutsche Gericht in
Karlsruhe hatte mehrere Verfassungsbeschwerden von Menschen vorliegen,
die zum Beispiel wegen Drogendelikten verurteilt wurden. Maßgeblich
dafür seien die gefundenen Daten aus dem Krypto-Messengerdienst
Encrochat gewesen.
Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für
Deutschland, dazu:
„Auch wenn das Bundesverfassungsgericht heute nicht in der Sache
entschieden hat, ist eines klar: Wenn Kriminelle mit hohem technischem
Aufwand Beweise, wie zum Beispiel Kommunikationsdaten, verschlüsseln
und für die Ermittlungsbehörden unzugänglich machen, dann ist das nicht
schützenswert. Der Staat muss mit allen technischen Mitteln dagegenhalten
dürfen, um kriminellen Machenschaften auf die Spur zu kommen. Der
Ermittlungserfolg im Fall Encrochat hat eine Schockwelle im organisierten
Verbrechen in ganz Europa ausgelöst. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass die
Behörden alle technischen Möglichkeiten nutzen dürfen.”

Weitere Organklage der AfD-Fraktion gegen die Bundesregierung eingereicht

Die AfD-Bundestagsfraktion hat am 30.08.2023 beim
Bundesverfassungsgericht eine weitere Organklage gegen die
Bundesregierung eingereicht. Hintergrund ist hier das rechtswidrige
Verhalten des Parlamentarischen Staatssekretärs bei der
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und
Beauftragten der Bundesregierung für Akzeptanz geschlechtlicher und
sexueller Vielfalt, Sven Lehmann, während der Fragestunde im Bundestag
am 1. März 2023. Lehmann hatte die Frage und Nachfrage des AfD-
Bundestagsabgeordneten Tobias Matthias Peterka unter anderem mit den
Worten, „die queerfeindlichsten und damit menschenfeindlichsten
Äußerungen, Bestrebungen, Anträge und Entwürfe“ würden aus der AfD-
Fraktion kommen, bewusst diffamierend und damit unzureichend und
rechtswidrig beantwortet, was das verfassungsmäßige parlamentarische
Frage- und Informationsrechts aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 und Art. 20 Abs. 2
Satz 2 des Grundgesetzes der Kläger verletzt. Der Justiziar der AfD-
Bundestagsfraktion, Stephan Brandner, begründet diesen Schritt:
„Die Kontrolle und kritische Begleitung der Regierung gehört zu den
grundlegendsten Aufgaben eines funktionierenden Parlaments und
insbesondere einer Oppositionsfraktion. Die Anfeindungen des
Parlamentarischen Staatssekretärs sind nicht nur verbale
Grenzüberschreitungen. Die Diffamierung der Opposition und damit des
Parlaments als Ganzem im Rahmen des parlamentarischen Fragerechts
durch einen Vertreter der Bundesregierung ist ein fatales Signal für die
demokratische Kultur in unserem Land. Das Grundgesetz verpflichtet die
Vertreter der Bundesregierung, inhaltliche und neutrale Auskünfte auf
Fragen von Abgeordneten zu geben. Damit das Vertrauen der Bürger in
unsere demokratischen Institutionen keinen Schaden nimmt und um
solch ungebührliches Verhalten in der Zukunft zu unterbinden, haben wir
beim Bundesverfassungsgericht Organklage gegen die Bundesregierung
eingereicht.“

Pressemitteilungen der Woche
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Sie wollen das Geschlecht öfter wechseln
als den Telefonanschluss

Rede zum Einzelplan 07 im Deutschen
Bundestag 

Strafanzeige gegen Faeser!

Altparteien wollen unsere Stiftung
aushungern! 

5 Fragen - 5 Antworten
Folge 234

Postengeschacher bei der FDP
Gute Fragen - Schlechte Antworten 

https://youtu.be/2m1pHrHLVWE?si=6zpivxw43SLAGHsU
https://youtu.be/UGp4X2mU6b4?si=iwtjm91zeYom75-x
https://www.youtube.com/shorts/mqEKjPEPic4
https://youtu.be/cgqZbyJPFd0?si=5e4F-DDOgdioZkcn
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https://www.brandner-im-bundestag.de/fileadmin/user_upload/Klartext/Klartext_Juli_2023-10.pdf



